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Kontakt
Tonkünstlerverband Bayern e.V.
Sandstr. 31, 80335 München
Telefon:  089 54 21 20 80 E-Mail:  info@dtkvbayern.de
Telefax:  089 54 21 20 81 Internet:  www.dtkvbayern.de

Der Tonkünstlerverband Bayern e.V.
wird unterstützt und gefördert durch

Die Angebote des Tonkünstlerverbands Bayern e. V. – der  
Verband der Musikberufe und des Musiklebens in Bayern

Alles auf
einen Blick
Leistungen, Service und Beratung

Alles auf einen Blick
Leistungen, Service und Beratung

Zusammenarbeit von allgemeinbildenden Schulen mit Vereinen, 
Verbänden und Mitgliedsinstitutionen im Bayerischen Musikrat
Vereinbarung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst.
Vereinbarung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration.

www.dtkvbayern.de/service/downloads.html > Freiberufliche MusikpädagogInnen

Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und 
Einzelpersonen
Um in den Kernzeiten der Kindertageseinrichtungen im Bereich 
Elementare Musikpädagogik tätig werden zu können, ist von den 
Einzelpersonen eine Bestätigung oder das Qualitätszertifikat für 
EMP zur Vorlage beim Träger nachzuweisen. Diese Bestätigung und 
das Qualitätszertifikat können über den Tonkünstlerverband Bayern 
beantragt werden.

Musikgeragogik
Vermittlung der professionell ausgebildeten MusikpädagogInnen sowie 
Beratung zu musikgeragogischen Angeboten.

www.dtkvbayern.de/service/downloads.html > Freiberufliche MusikpädagogInnen

UNSER SERVICE

Flyer, Broschüren und Anträge Eine Palette von Flyern, Broschüren 
und Anträgen sind über die Geschäftsstelle oder online erhältlich.

Musik in der Ganztagsschule Der Tonkünstlerverband Bayern hat 
eine Handreichung herausgegeben, die die Arbeit der Mitglieder im Ganz-
tag erleichtern und wichtige Tipps geben soll. 

www.dtkvbayern.de/service/downloads.html > Freiberufliche MusikpädagogInnen

Würdigung des musikalischen Engagements für Ihre Schüler als 
Bestätigung Die Würdigung des musikalischen Engagements kann 
für die eigenen SchülerInnen ausgestellt werden. Um diese Würdigung zu 
erhalten, ist vorab eine Verpflichtungserklärung auszufüllen, die direkt 
bei der Geschäftsstelle per E-Mail angefordert werden muss.

Jobbörse Stellenangebote und Stellengesuche sind laufend aktuell 
auf der Website zu finden. Zusätzlich erhalten die Mitglieder ca. alle vier 
Wochen eine E-Mail über die neuesten Jobangebote.

Tonkünstler-Extrablatt Das Tonkünstler-Extrablatt ist der Newsletter 
des Tonkünstlerverbandes Bayern und erscheint 1/4jährlich. Alle Neuigkei-
ten aus dem Verbandsleben sind hier zusammengefasst.

Website Über die Website ist eine regelmäßige Information über alle 
berufspolitischen Neuigkeiten, wichtigen Termine und die aktuellen Fort-
bildungsveranstaltungen gegeben.
Veranstaltungstermine können eingestellt werden.

Bildungsprämie Der Tonkünstlerverband Bayern ist Bildungspartner 
für die Bildungsprämie und akzeptiert Prämiengutscheine. 

www.bildungspraemie.info

UNSER BERATUNGSANGEBOT

Rechtsberatung Kostenfreie Erstrechtsberatung über
RA Rainer Rothmund, RSCW Rechtsanwälte
Rückertstr. 25 (Ecke Krumme Gasse), 97421 Schweinfurt
Telefon: 0 97 21 2 09 32-0, Telefax: 0 97 21 2 09 32-32
E-Mail: rothmund@rscw.de
Spezialgebiete: Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht, Umsatzsteuerbefreiung

Steuerfragen Kostenfreie Erststeuerberatung über
Dipl.Kfm. Dieter Simon
Nussmann Steuerberatungsgesellschaft mbH
Ringstr. 1, 97717 Euerdorf
E-Mail: d.simon@stbnussmann.de

Steuerinformationen für Berufsanfänger Ausübende MusikerInnen 
gelten als FreiberuflerInnen und nicht als Gewerbetreibende. Die Freiberuf-
lichkeit gilt generell für jede selbständig ausgeübte wissenschaftliche, künst-
lerische (hierzu gehört der /dieMusikerIn), schriftstellerische, erziehende 
und unterrichtende Tätigkeit. Die freiberufliche Tätigkeit wird direkt beim 
Finanzamt angemeldet. Die Anmeldung kann schriftlich vorgenommen 
werden, eine persönliche Beratung im Finanzamt ist möglich. 

Umsatzsteuerbefreiung Erstberatung zur Umsatzsteuerbefreiung 
kostenfrei. Terminvereinbarung über die Geschäftsstelle.
Zusatzberatungen nach Aufwand, pro Std. € 50,00.
Die Beratung erfolgt nach Terminvereinbarung direkt über die Geschäfts-
stelle. Eine Checkliste zur Einreichung ist über den TKVB erhältlich.

GEZ – Der Rundfunkbeitrag für Freiberufliche Selbstständige 
und Freiberufler, die von zu Hause arbeiten, brauchen in Zukunft keinen 
zusätzlichen Rundfunkbeitrag mehr zu bezahlen. Wenn sich das Büro in der 
Mietwohnung oder im privaten Eigenheim befindet, ist die Beitragspflicht 
bereits durch den privaten Rundfunkbeitrag abgedeckt.

www.rundfunkbeitrag.de/unternehmen_und_institutionen/informationen/
betriebsstaette/index_ger.html

Künstlersozialkasse Beratung und Information direkt über
Künstlersozialkasse
Gökerstr. 14, 26384 Wilhelmshaven
Telefon: 0 44 21 97 34 05 15 00
Mo – Fr 9.00–16.00 Uhr
Künstlersozialversicherung: auskunft@kuenstlersozialkasse.de
Künstlersozialabgabe: abgabe@kuenstlersozialkasse.de 

Beratung Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt München Hier 
finden professionelle Künstlerinnen und Künstler,  Kulturschaffende und 
Kreative in München fachkundige Unterstützung und Beratung. 

E-Mail: kreativ@muenchen.de

Beratung bayernkreativ – Bayerisches Zentrum für Kultur- und 
Kreativwirtschaft Professionelle Beratung für ganz Bayern.

E-Mail: kontakt@bayern-kreativ.de

Musikförderung in Bayern Alle Informationen unter
www.km.bayern.de/kunst-und-kultur/foerderung/musikfoerderung.html



UNSERE LEISTUNGEN

Versicherungen im Mitgliedsbeitrag enthalten
Versicherungen bei der Versicherungskammer Bayern

Berufshaftpflichtversicherung für lehrende Mitglieder Die Versi-
cherung gilt für die berufliche Tätigkeit von lehrenden Mitgliedern. Versi-
chert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder des Verbandes 
während der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit. Es sind keine Privaten 
Musikinstitute versichert!

Berufshaftpflichtversicherung für nicht lehrende Mitglieder 
(KünstlerInnen) Die Versicherung gilt für die berufliche Tätigkeit von 
nicht lehrenden Mitgliedern (KünstlerInnen). Versichert ist die persönliche 
gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder des Verbandes während der Ausübung 
ihrer beruflichen Tätigkeit. Es sind keine Privaten Musikinstitute versichert!

Veranstaltungs-Haftpflichtversicherung Mitversichert gelten 
Konzerte – auch Schülerkonzerte – mit bis zu 200 BesucherInnen, die durch 
die Mitglieder des Tonkünstlerverbandes Bayern veranstaltet werden. Für 
weitere Versicherungen werden auf Anfrage gerne Angebote durch die Versi-
cherungs- und Vorsorgevermittlung GmbH erstellt.

Kontakt (Versicherungen der Versicherungskammer Bayern)
Versicherungs- und Vorsorgevermittlung GmbH
Starnberger Str. 21a, 82131 Gauting
Telefon: 0 89 14 38 64-0, Telefax: 0 89 14 38 64-29, E-Mail: info@vvm.vkb.de
Mo – Fr 9.00–18.00 Uhr

Versicherungen über die Mitgliedschaft vergünstigt
Versicherungen bei der Mannheimer Versicherung AG

Instrumentenversicherung Optimaler Versicherungsschutz durch die 
Mannheimer Versicherung für Instrumente inklusive Zubehör mit Weltdeckung. 
Versichert gelten u. a. Bruchschäden, Diebstahl und Transportmittel unfall.

Spezial-Unfallversicherung mit erhöhter Gliedertaxe für Berufs-
musikerInnen BerufsmusikerInnen und Musikstudierenden bietet die 
Mannheimer Versicherung als Entschädigung für die Funktionsunfähigkeit 
von Gliedmaßen eine erhöhte Gliedertaxe an. Die Leistungen werden exakt 
darauf abgestimmt, welches Instrument gespielt wird.

Altersvorsorge-, Renten- und Rechtsschutzversicherungen

Kontakt (Versicherungen der Mannheimer Versicherung AG)
Mannheimer Versicherung AG
Bezirksdirektion Thomas Luef e.K. / Sinfonima-Spezialistin: Angelika Luef
Hinterer Markt 1, 93176 Beratzhausen
Telefon: 0 94 93 20 52, Telefax: 0 94 93 28 32, E-Mail: sinfonima@luef.info

nmz  (neue musikzeitung) Die Lieferung der nmz (10 Ausgaben) ist 
im Mitgliedsbeitrag enthalten. Der Tonkünstlerverband Bayern informiert 
über seine Arbeit auf den DTKV-Bayern-Seiten in der nmz.

GEMA-Ermäßigungen Durch einen Rahmenvertrag des Deutschen 
Tonkünstlerverbandes  mit der GEMA erhalten TKVB-Mitglieder eine 
Gebührenermäßigung von 20% auf die anfallenden GEMA-Gebühren bei 
eigenen Veranstaltungen. Alle Informationen zur GEMA finden Sie unter

www.gema.de

Unterrichtsvertrag Der Tonkünstlerverband Bayern bietet den 
Mitgliedern einen eigenen Unterrichtsvertrag. Ein juristisch abgesichertes 
Vertragsformular ist in der Geschäftsstelle erhältlich (20 Exemplare € 6,00).

Unterrichtsvermittlung Eintrag im Verzeichnis der Unterrichtsver-
mittlung bzw. auf den Websites der regionalen Tonkünstlerverbände nach 
Abstimmung mit dem jeweiligen Verband. Auf der Website des TKVB ist die 
Unterrichtsvermittlung zu den Regionalverbänden verlinkt.

Honorarumfrage Der TKVB führt Honorarumfragen durch und stellt 
hierbei die ermittelten Werte in einem Honorarspiegel für ganz Bayern dar.

Datenschutz Datenschutz spielt im TKVB eine große Rolle. Mitglieder-
daten stellen personenbezogene Daten dar, weswegen die neue Datenschutz-
Grundverordnung greift. Weitere Informationen und Widerrufshinweise 
finden Sie in unserer Datenschutzerklärung:

www.dtkvbayern.de/datenschutzerklaerung.html

Projektförderung für Private Musikinstitute Das Bayerische 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst gewährt nach Maßgabe der 
Grundsätze zur Förderung Privater Musikinstitute im Rahmen einer Pro-
jektförderung Zuwendungen an Private Musikinstitute. Gefördert werden 
der Zusammenschluss von mindestens drei MusikpädagogInnen und Priva-
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ten Musikinstituten. Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung muss 
bis spätestens 15.02. (Eingangsstempel) beim Tonkünstlerverband Bayern 
eingehen. Informationen und Anträge: 

www.dtkvbayern.de/service/downloads.html > Private Musikinstitute

Projektförderung für freiberufliche MusikpädagogInnen Das Bay-
erische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst gewährt nach Maß-
gabe der Grundsätze zur Förderung freiberuflicher MusikpädagogInnen 
Zuwendungen an freiberufliche MusikpädagogInnen. Anträge müssen bis 
spätestens 15.03. (Eingangsstempel) beim Tonkünstlerverband Bayern e.V. 
gestellt werden. Informationen und Anträge: 

www.dtkvbayern.de/service/downloads.html > Freiberufliche MusikpädagogInnen

Qualitätszertifikat Der Tonkünstlerverband Bayern e. V. sichert durch 
das Qualitätszertifikat, das gemeinsam mit dem Verband Bayerischer Sing- 
und Musikschulen e. V. und dem Bayerischen Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst vergeben wird, pädagogische und künstlerische Qualität. Es 
weist die musikpädagogische Befähigung und die Voraussetzungen für einen 
qualitativ hervorragenden Musikunterricht im genannten Fach nach.
Das bayerische Qualitätszertifikat auf Basis der Sing- und Musikschulver-
ordnung ist ein Markensiegel für die Einhaltung der Qualitätsstandards im 
Musikunterricht. 

www.dtkvbayern.de/service/downloads.html > Qualitätszertifikat

Verlängerung Qualitätszertifikat Die Nutzung des Qualitätszertifi-
kats wird auf die Dauer von 3 Jahren erlaubt. Nach diesen drei Jahren kann 
eine Verlängerung des Zertifikats auf weitere fünf Jahre beantragt werden. 
Folgende Bedingungen müssen für die Verlängerung nachgewiesen werden:
• Besuch einer oder mehrerer musikpädagogischen und/oder künstle-

rischen Fortbildungen von insgesamt 12 Stunden in den vergangenen 
3 Jahren.

• Nachweis von Unterrichtserfolgen in den vergangenen 3 Jahren, siehe 
Verlängerungsantrag. 

Beratung bei Fragen erfolgt über die Geschäftsstelle.

Logo zum Qualitätszertifikat Mit dem Erhalt des 
Qualitätszertifikats erhalten Sie auch ein Logo zum 
Qualitätszertifikat, das Sie für Werbezwecke verwenden 
können.

Fortbildungsprogramm Der Tonkünstlerverband Bayern bietet 
umfangreiche Fortbildungsveranstaltungen durch hochqualifizierte 
DozentInnen für künstlerische sowie für musikpädagogische Bereiche an.

www.dtkvbayern.de/kursprogramm/fortbildungskurse.html

Beantragung eines Zuschusses zur Fortbildung Für unsere freibe-
ruflichen MusikpädagogInnen (maximal 50% Festanstellung) gibt es Zuschüs-
se zu den eigenen Fortbildungen und Kursen, aber auch für Fortbildungen 
anderer Veranstalter. Das Formular ist über die Geschäftsstelle erhältlich.

Förderung des musikalischen Nachwuchses Förderung musi-
kalisch begabter Kinder und Jugendlicher durch die Organisation von 
Kursen, Veranstaltungen und Konzerten in den Regionen.

Förderung der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts Förderung der 
zeitgenössischen Musik durch Veranstaltungen und Wettbewerbe.

Monographienreihe - Komponisten in Bayern Die musikwis-
senschaftliche Monographienreihe »Komponisten in Bayern« wird vom 
Tonkünstlerverband Bayern e. V. herausgegeben. In lebhaften Dokumen-
tationen und Biografien werden Leben und Wirken berühmter zeitgenös-
sischer Persönlichkeiten dargestellt.

Neue Töne Die Notenreihe Neue Töne wird als sinnvolle Form der 
Vermittlung neuer Musik und als nachhaltige Ergänzung der zeitgenös-
sischen Musikförderung gesehen. Die Bände sind im Verlag Neue Musik 
oder über den TKVB erhältlich. 

Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen mit Musik-
schulen und Einzelpersonen Durch das Bayerische Kinderbildungs- 
und Kinderbetreuungsgesetz (BayKiB) haben die Träger von Kinderta-
geseinrichtungen in der Zusammenarbeit mit externen Anbietern, z.B. 
Musikschulen und Einzelpersonen (externe) Gestaltungsfreiheit gewon-
nen. Für die Zusammenarbeit wird von den Trägern eine Bestätigung über 
die Berechtigung der Erteilung von Musikalischer Früherziehung in den 
Kernzeiten der Kindergärten eingefordert. Diese Bestätigung kann beim 
Tonkünstlerverband Bayern beantragt werden.

www.dtkvbayern.de/service/downloads.html


